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I. EINLEITUNG 
 
Den Anstoß zu der vorliegenden Arbeit erhielt der Verfasser, als 
er im Rahmen seiner Referendarausbildung von Dezember 1999 
bis April 2000 der Rechts- und Konsularabteilung der Deutschen 
Botschaft in RIGA zugeteilt war. Während dieser Zeit bestanden 
intensive Kontakte zur Deutschen Gemeinde an der Rigaer Jesus-
kirche und es wurde die Bitte seitens des damaligen Pastors 
MATTHIAS BURGHARDT  an den Verfasser herangetragen, er möge als 
Jurist, der sich bereits intensiv mit Kirchenrecht beschäftigt hat, 
bei der Neugestaltung der Verfassung der DEUTSCHEN 
EVANGELISCH-LUHERISCHEN KIRCHE IN LETTLAND mitwirken.  
Ein solcher Verfassungsentwurf  wirft natürlich eine Menge Fra-
gen auf: so etwa die nach der derzeitigen und der ursprünglichen 
rechtlichen Lage der deutschen Kirchgemeinden in Lettland. In 
diesem Zusammenhang war vor allem die Frage nach einer auch 
während der Zeit der Sowjetherrschaft ungebrochenen Tradition 
des deutschen Kirchenwesens interessant. Diese Fragestellungen, 
vor allem aber der Kontakt und die Erfahrungen mit den deut-
schen Gemeindemitgliedern weckten im Verfasser das wissen-
schaftliche Interesse und führten ihn letztlich dahin, tiefer in die 
Kirchenrechtsgeschichte des deutschen Kirchenwesens Lettlands 
vorzudringen. 
Die wissenschaftliche Bearbeitung des Themas erfolgte indes erst 
im Rahmen dieser Dissertation. Anhand von ausgewertetem Ak-
tenmaterial des Gustav-Adolf-Werkes in Leipzig, das eine spezi-
fische deutschbaltische Sichtweise in Hinblick auf die kirchlichen 
Geschehnisse in Lettland und Estland zwischen den beiden Welt-
kriegen wiedergibt, soll durch vorliegende Arbeit die neuere Kir-
chenrechtsgeschichte der deutschen ev.- luth.  Kirchgemeinden in 
diesen Ländern bearbeitet werden. Wo die Akten lückenhaft bzw. 
aus sich heraus nicht verständlich waren, wurde jeweils mittels 
Sekundärliteratur eine Ergänzung vorgenommen, um diese Lü-
cken zu schließen. Dies erfolgte durch möglichst zeitnahe Auf-
zeichnungen und Berichte von Zeitzeugen.  
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Der Schwerpunkt der Arbeit ist beim deutschen Kirchenwesen 
Lettlands und Estland im Zeitraum 1919 bis 1939 angesetzt. We-
gen der ähnlichen Lage des deutschen Kirchenwesens in Litauen 
wird dessen  Entwicklung im selben Zeitraum ebenfalls Erwäh-
nung finden. Darüber hinaus soll die kirchenrechtliche Entwick-
lung des deutschen Kirchenwesens in Lettland nach 1991 be-
schrieben werden, welche an die deutsche kirchliche Tradition, 
die mit der Aussiedlung der deutschen Volksgruppe aus dem Ba l-
tikum erloschenen war, neu anknüpft.   
Das Ziel der Arbeit ist es, über die bereits vorhandenen Darstel-
lungen zur neueren Kirchenrechtsgeschichte im Baltikum hinaus-
zugehen und die kirchenrechtsgeschichtlichen Fakten in einen 
Gesamtzusammenhang von politischen, gesellschaftlichen und 
sogenannten „völkischen” Faktoren  zu stellen. Diese Arbeit soll 
einwenig zur Aufarbeitung der neueren Kirchenrechtsgeschichte 
des deutschen Kirchenwesens in Lettland und Estland beitragen. 
Sie soll als Anregung für eine Diskussion und für weitere For-
schungen auf diesem Gebiet dienen. Insbesondere wäre es wün-
schenswert, wenn von der vorliegenden Arbeit ein Impuls an wis-
senschaftliche Kreise in Lettland und Estland ausgehen würde, 
die Aufarbeitung des Kapitels der deutschbaltischen Kirchen-
rechtsgeschichte anhand der dort befindlichen Akten zu leisten. 
Die Arbeit ist vor allem auch für die noch und wieder in Lettland 
lebenden deutschen ev. Christen geschrieben, um ihnen eine ein-
fach zugängliche Quelle für die neuere deutschbaltische Kirchen-
geschichte in ihrer neuen und alten Heimat an die Hand zu geben. 
Der mühevolle Weg der Entwicklung einer eigenständigen deut-
schen Kirche in Lettland und Estland soll so nicht in Vergessen-
heit geraten. 
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I.I. WORUM ES EIGENTLICH GEHT 
 
In der Geschichte der baltischen Kirche bedeutete das Jahr 1919 
einen entscheidenden Wendepunkt. Obwohl bereits am 18. No-
vember 1918 die unabhängige Republik Lettland ausgerufen 
wurde, die sich aus dem KURLAND, SÜDLIVLAND und LATTGALLEN 
zusammensetzte und durch neue Staatsgrenzen umrissen wurde, 
konnte sich erst ab dem Frühjahr 1919 – nach der Vertreibung der 
sowjetrussischen Truppen, die große Teile des Baltikums in ihrer 
Hand hatten – der neu gegründete Nationalstaat LETTLAND eigen-
ständig entwickeln. Ebenfalls im November 1918 wurde der 
selbstständige Freistaat ESTLAND ausgerufen. 
Mit der eigenständigen Entwicklung auf staatlicher Ebene ging in 
diesen Ländern eine Vielzahl von Veränderungen vor sich, die 
auch das gesamte evangelische Kirchenwesen in  erheblichem 
Maße veränderten und zu einer Neugestaltung der alten bis dahin 
baltischdeutsch dominierten kirchlichen Strukturen führten. Der 
Aufbau eines deutschen Kirchenwesens musste in LETTLAND als 
auch in ESTLAND im Jahre 1919 gänzlich neu beginnen. Die letti-
schen Bestrebungen zur Schaffung einer nationalen Kirche stell-
ten den deutschen Teil der bis dahin einheitlichen evangelischen 
Kirche vor die Aufgabe, sich strukturell neu zu organisieren und 
seinerseits ein eigenständiges deutsches Kirchenwesen aufzubau-
en sowie für dessen Erhaltung eine rechtliche und finanzielle 
Grundlage zu schaffen.  
Ähnlich sah auch die Lage in ESTLAND aus. Hier hatte die Revolu-
tion gleichfalls die alten deutschbaltisch dominierten kirchlichen 
Strukturen zerschlagen und die neue Form der vom Staat unab-
hängigen Volkskirche hervorgebracht. Auf kirchlichem Gebiet 
wurde aus dem bisherigen Estländischen Konsistorialbezirk die 
ESTLÄNDISCHE EV.-LUTH. KIRCHE. Die baltischen Deutschen auf dem 
Staatsgebiet Estlands mussten sich gleichfalls innerhalb der estni-
schen Volkskirche neu organisieren.  
Sowohl in LETTLAND als auch in ESTLAND gelang es der deutschen 
Volksgruppe, sich kirchlich eigenständig zu entwickeln und zu 
erhalten. Diese kirchliche Entwicklung, die in beiden Ländern 
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unterschiedlich ausgestaltet war, endete nach kurzer Dauer, vielen 
Mühen und Schwierigkeiten, aber auch nach beachtlichen Erfol-
gen, im Wesentlichen mit der Aussiedlung der deutschen Volks-
gruppe aus dem Baltikum  im Jahre 1939.  
 
 
I.II. DEUTSCHBALTEN, BALTENDEUTSCHE, REICHSDEUTSCHE UND 
BALTISCHE DEUTSCHE  
 
Beim Durcharbeiten der Akten bzw. der Literatur über LETTLAND 

stieß der Verfasser immer wieder auf verschiedene Bezeichnun-
gen für die Deutschen im Baltikum.1 Damit der Leser weiß, wel-
che Gruppe von Deutschen im Einzelfall gemeint ist,  soll kurz 
die begriffliche Unterscheidung zwischen den „verschiedenen 
Deutschen” geklärt werden. 
Die deutschen Zuwanderer aus den Ländern des 1871 gegründe-
ten Deutschen Reiches wurden mit ihrer Ansiedlung in den balti-
schen Ostseeprovinzen nach den damaligen russischen Bestim-
mungen nicht mehr russische Staatsangehörige, sondern behielten 
ihre deutsche Staatsbürgerschaft und wurden als die 
„REICHSDEUTSCHEN“2 bezeichnet. Allein zwischen den Jahren 1907 
und 1914 wanderten  ca. 20.000 Deutsche in LETTLAND ein.3 Die 
Reichsdeutschen bekamen nach der Gründung der Republik 
LETTLAND keine lettischen Papiere4 und wurden somit keine letti-
schen Staatsbürger.  
                                                                 
1 Der Verfasser wird soweit die Unterscheidung zwischen Reichsdeutschen, 
Deutschbalten und Baltendeutschen unerheblich ist, ganz neutral von den bal-
tischen Deutschen oder von der deutschen Minderheit in Lettland bzw. Estland 
sprechen.  
2 SCHLAU; Eine Einführung in die Wanderungsgeschichte der baltischen 
Deutschen, S. 20 
3 SCHLAU; Eine Einführung in die Wanderungsgeschichte der baltischen 
Deutschen, S. 20; Schlau spricht von 20.000 Reichsdeutschen für Estland und 
Lettland zusammen, während eine andere Quelle von 20.000 Deutschen allein 
für Lettland spricht. SCHUBERT; Aus der Geschichte unserer 1939 heimkeh-
renden Volks- und Glaubensgenossen, S. 11  
4 SCHLAU; Eine Einführung in die Wanderungsgeschichte der baltischen 
Deutschen, S. 20  
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Die „DEUTSCHBALTEN” hingegen waren diejenigen Angehörigen 
der deutschen Volksgruppe, die bereits vor der deutschen Reichs-
gründung in den baltischen Ostseeprovinzen siedelten. Diese 
wurden nach der Gründung der Republik LETTLAND – im Gegen-
satz zu den Reichsdeutschen – lettische Staatsbürger.  
Anfangs war die Unterscheidung zwischen Reichsdeutschen und 
Deutschbalten eher uninteressant. Mit der Agrarreform im Jahre 
1919 wurde sie dann umso bedeutsamer. Die Reichsdeutschen in 
Lettland konnten, da sie keine lettischen Papiere bekamen und 
somit bei der Agrarreform als nicht in Lettland Geborene galten, 
keinen eigenen Grund und Boden erwerben. 5 Später dann, vor 
allen in den 1930er-Jahren, mit dem Aufkeimen des Nationalso-
zialismus unter der deutschen Bevölkerungsgruppe im Baltikum, 
gab es zwischen den Deutschbalten und den Reichsdeutschen 
große Spannungen und heftige innere Kämpfe. Vor allem in 
LETTLAND standen sich die Fronten besonders scharf gegenüber.6 
Hier warfen die Reichsdeutschen den Deutschbalt en unter ande-
rem vor, sie seien   

 
„... keine richtigen Deutschen und in einem etwaigen 
Krieg werden sie auf uns schießen. Deshalb ist auch nicht 
einzusehen, warum sich das Reich für die Balten ein-
setze.”7  

 
 

                                                                 
5 vgl. SCHLAU; Eine Einführung in die Wanderungsgeschichte der baltischen 
Deutschen, S. 20 
6 Abschrift  „Unsere geschichtliche Stunde”, in: Baltische Monatshefte, Nr. 9, 
Sept. 1933, S. 544-545, in: EZA 200/1/4376 [GAW, Bestand 209 (1933) = alte Signa-
tur des Gustav-Adolf-Werkes Leipzig], S. 55g 
7 aus EZA 200/1/4376 [GAW, Bestand 209 (1933)], S. 7a. Wichtige Zitate aus den 
Aktenbeständen, der Literatur und von Zeitzeugen werden im Folgenden im-
mer eingerückt und mit „…“ dargestellt. Diese Zitate sind in der jeweiligen 
Schreibweise übernommen und entsprechen daher nicht den Regelungen der 
neuen Rechtschreibung.  


